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Messrahmenvertrag

Zwischen

- Messstellenbetreiber/Messdienstleister -

und
- Netzbetreiber -

gemeinsam auch „Vertragsparteien“ genannt,

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen.

Angaben zur Identifikation

Netzbetreiber: Marktpartneridentifikationsnummer

MarktpartneridentifikationsnummerMessstellenbetreiber:

Messdienstleister: Marktpartneridentifikationsnummer
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§ 1 Gegenstand des Vertrages

1. Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten zur Durchführung der Messung an den
Messstellen von Letztverbrauchern in den Bereichen Elektrizität und/oder Gas durch einen vom
Anschlussnutzer beauftragten Messdienstleister im Netzgebiet des Netzbetreibers auf der
Grundlage des EnWG sowie der auf dieser Basis erlassenen Rechtsverordnungen und
behördlichen Festlegungen in jeweils aktueller Fassung. Die in dem vorliegenden Vertrag
enthaltenen Regelungen sind in ihrem Anwendungsbereich abschließend. Die Parteien sind
befugt, in beiderseitigem Einverständnis diesen Vertrag ergänzende Regelungen zu treffen,
sofern der Netzbetreiber den Abschluss der ergänzenden Regelungen jedem Messdienstleister
diskriminierungsfrei anbietet. Der Abschluss der ergänzenden Regelungen darf nicht zur
Bedingung für den Abschluss dieses Vertrages bzw. für die Aufnahme der Messung gemacht
werden.

2 . Dieser Vertrag gilt für alle Messstellen, für die der Messdienstleister die Messung durchführt.
Sofern der Messdienstleister auch den Messstellenbetrieb durchführt, so sind die vorliegenden
Regelungen dem Messstellenrahmenvertrag als Anlage beizufügen. 3Einer gesonderten
Unterzeichnung der Anlage bedarf es nicht.

§ 2 Definitionen

1. Anschlussnutzer: jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschlussnutzungsverhältnis-
ses einen Anschluss zur Entnahme von Elektrizität oder Gas nutzt.

2. Messeinrichtung: Elektrizitäts- bzw. Gaszähler, die der Erfassung der elektrischen Arbeit bzw.
der Gasmenge sowie ggf. der Registrierung der Lastgänge oder der Feststellung der Leis-
tungsaufnahme dienen.

3. Messung: Die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung sowie die Weitergabe der Daten an die
Berechtigten (vgl. § 3 Nr. 26c EnWG).

4. Messdienstleister: Derjenige, der die Messung i.S.d. Ziffer 3 durchführt.

5. Messstelle: die Gesamtheit der technischen Einrichtungen, die der Messung dienen. Sie
bezeichnet zugleich auch den Ort, an dem die Messung erfolgt. Die Messstelle umfasst neben
der Messeinrichtung selbst insbesondere Wandler, vorhandene Telekommunikationseinrich-
tungen sowie Druck- und Temperaturmesseinrichtungen. Nicht zu den Telekommunikations-
einrichtungen im vorgenannten Sinn gehören Vertragsverhältnisse zum jeweiligen Anbieter
von Telekommunikationsdienstleistungen nebst derjenigen physischen Bestandteile, die die
Nutzungsberechtigung vermitteln (SI M-Karten etc.).

6. Messstellenbetrieb: Der Einbau, der Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen (vgl. § 3
Nr. 26 b. EnWG).

7. Messstellenbetreiber: Ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe des Messstellenbe-
triebs wahrnimmt (vgl. § 3 Nr. 26a. EnWG)

8. Elektronisch ausgelesene Messeinrichtung: Messeinrichtung, bei der die Messwerte elektro-
nisch vor Ort oder mittels Fernübertragung ausgelesen werden (vgl. § 9 Abs. 2 MessZV).

9. Zählpunkt: Der Zählpunkt ist der Netzpunkt, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst
wird.

10. Zählpunktbezeichnung: Eine eindeutige, nicht temporäre alphanumerische Codierung, die der
Identifizierung eines Zählpunktes dient. Die Bildung der Zählpunktbezeichnung erfolgt nach
dem DVGW-Arbeitsblatt G2000 bzw. nach dem MeteringCode oder dessen Nachfolgedokument
„FNN Anwendungsregel Messwesen Strom“ in der jeweils geltenden Fassung.



- 3 -

MRV/SWSZ/ Stand 09/2010

§ 3 Voraussetzungen für das Tätigwerden/den Wechsel des Messdienstleisters

1. Die Messung durch den Messdienstleister erfolgt auf Wunsch des Anschlussnutzers. Dies
setzt voraus, dass der Anschlussnutzer in Textform erklärt, dass er beabsichtigt, nach § 21 b
EnWG den Messdienstleister mit der Messung zu beauftragen (§ 5 MessZV). Die Erklärung
des Anschlussnutzers kann von diesem selbst oder vom Messdienstleister in Vertretung des
Anschlussnutzers gegenüber dem Netzbetreiber abgegeben werden. Die Erklärung kann
gem. § 5 Abs. 1 S. 3 und 4 MessZV stattdessen vom Anschlussnutzer auch gegenüber dem
Messdienstleister abgegeben werden, in diesem Fall genügt die Übersendung einer Kopie als
elektronisches Dokument an den Netzbetreiber. Für den Fall, dass der Messdienstleister in
Vertretung des Anschlussnutzers handelt, sichert der Messdienstleister hiermit zu, dass ihm die
Vollmacht des Anschlussnutzers vorliegt. Gleiches gilt in Bezug auf die Vorlage anderweitiger
Erklärungen des Anschlussnutzers (z.B. gem. § 5 Abs. 1 MessZV). Der Netzbetreiber wird nur
in begründeten Einzelfällen die Vorlage der Vollmacht bzw. der Erklärung in Form der
Übersendung als elektronisches Dokument verlangen.

8
Der Messdienstleister stellt den

Netzbetreiber oder anderweitige Empfänger von in Vertretung abgegebenen Erklärungen von
Haftungsansprüchen Dritter frei, die daraus resultieren, dass zugesicherte Vollmachten oder
sonstige Erklärungen des Anschlussnutzers tatsächlich nicht oder nicht rechtswirksam vorliegen.

2. Die Durchführung der Messung durch den Messdienstleister ist, sofern dieser in Bezug auf
eine individuelle Messstelle nicht identisch mit dem Messstellenbetreiber ist, nur möglich, wenn
es sich nicht um eine elektronisch ausgelesene Messeinrichtung handelt.

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 1 MessZV, mit dem An-
schlussnutzer anlässlich der Messung keine Regelungen zu vereinbaren, die dessen
Lieferantenwechsel behindern.

§ 4 Abwicklung der Wechselprozesse

Für die Abwicklung der Geschäftsprozesse und den Datenaustausch bei der Messung im
Rahmen dieses Vertrages gelten die von der Bundesnetzagentur festgelegten „Wechselprozesse
im Messwesen“ (Beschluss BK6-09-034 bzw. BK7-09-001, jeweils Anlage 1) in der jeweils
geltenden Fassung. Der elektronische Datenaustausch zwischen den Beteiligten erfolgt in
Anwendung von verbändeübergreifend und unter Begleitung durch die Bundesnetzagentur
erarbeiteten Spezifikationen in jeweils aktueller Fassung.

§ 5 Anforderungen an die Messung / Pflichten des Messdienstleisters

1. Der Messdienstleister hat die Anforderungen nach § 21 b Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EnWG zu erfüllen.
Etwaige direkte Übermittlungen von Messwerten zwischen dem Messdienstleister und Dritten
(z.B. Lieferant oder Anschlussnutzer), die nicht abrechnungsrelevant im Hinblick auf
Netzentgelte, Mehr-/Mindermengenabrechnung oder Bilanzierung sind, sind nicht
Gegenstand dieses Vertrages.

2. Der Messdienstleister muss die Daten der Messeinrichtung entsprechend den Vorgaben an
den Netzbetreiber weitergeben, die sich aus den von der Bundesnetzagentur festgelegten
Geschäftsprozessen über Wechselprozesse im Messwesen (WiM) ergeben.

3. Der Messdienstleister ist verpflichtet, die von ihm ab- oder ausgelesenen Messdaten an den
Netzbetreiber zu den Zeitpunkten zu übermitteln, die dieser zur Erfüllung eigener Verpflich-
tungen vorgibt. Die verordnungsrechtlichen Regelungen zur Messung der von Haushaltskunden
entnommenen Energie sowie zur Messung nach Vorgabe des Netznutzers bzw. Transportkunden,
etwaige Festlegungen der Bundesnetzagentur sowie gesetzliche Vorgaben sind zu beachten.

4. Weitere Berechtigungen und Verpflichtungen des Messdienstleisters zur Ablesung auf Grund
der Beauftragung durch Dritte bleiben unberührt.

5. Der Messdienstleister hat Störungen der Messstelle dem Messstellenbetreiber und dem
Netzbetreiber unverzüglich in Textform mitzuteilen.
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6. Im Fall des Wechsels des bisherigen Anschlussnutzers ist der bisherige Messdienstleister
auf Wunsch des Netzbetreibers für einen Übergangszeitraum von längstens drei Monaten
verpflichtet, die Messung gegen ein vom Netzbetreiber zu entrichtendes angemessenes Entgelt
fortzuführen, bis die Messung auf Grundlage eines Auftrages des neuen Anschlussnutzers im
Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 MessZV erfolgt. Als angemessen gelten im Zweifel höchstens die
zwischen Messdienstleister und bisherigem Anschlussnutzer individuell vereinbarten Entgelte.
Sofern diese nicht separat ausgewiesen wurden, gelten höchstens die vom Netzbetreiber
jeweils auf seiner Internetseite zu veröffentlichenden Entgelte für die Messung, sofern die
Leistungen vergleichbar sind. Die Parteien sind berechtigt, abweichende Pauschalentgelte zu
vereinbaren. Äußert der Netzbetreiber den Wunsch nach Satz 1 nicht, gilt § 7 Abs. 1 MessZV.

7. Der Netzbetreiber ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit der Messwerte die Durchführung
einer Kontrollablesung durch den Messdienstleister zu verlangen. Die Kosten hierfür trägt der
Netzbetreiber, sofern die Messwerte des Messdienstleisters richtig sind. Andernfalls trägt der
Messdienstleister die Kosten dieser Ablesung.

8. Stellt der Messdienstleister in den von ihm ausgelesenen Daten Unplausibilitäten oder fehler-
hafte Messwerte fest, so führt er in geeigneter Weise Kontrollmaßnahmen durch. Dies erfolgt
unverzüglich nach Kenntnis des Messdienstleisters oder in begründeten Einzelfällen nach Auf-
forderung durch den Netzbetreiber. Ging die Kontrolle auf ein Verlangen des Netzbetreibers
zurück oder wurden vom Messdienstleister aufgrund der Kontrolle Messwerte korrigiert, so
sind die Ergebnisse der Kontrolle dem Netzbetreiber unverzüglich elektronisch mitzuteilen.
Erfolgte die Kontrolle aufgrund einer Aufforderung des Netzbetreibers, erfolgt die Kostenver-
teilung entsprechend der Regelung in Abs. 7 Satz 2 und 3. Zutrittsrechte des Netzbetreibers
gem. §§ 21 NAV bzw. NDAV bleiben unberührt.

§ 6 Pflichten des Netzbetreibers

1. Der Netzbetreiber ist für die Vergabe der eindeutigen Zählpunktbezeichnung bzw. Messstel-
lenbezeichnung in seinem Netzgebiet zuständig. Die Zählpunktbezeichnung bzw. Messstel-
lenbezeichnung wird nach den Vorgaben des BDEW-MeteringCode bzw. dessen Folgedokument
sowie des DVGW-Arbeitsblattes G 2000 in der jeweils geltenden Fassung vom Netzbetreiber
vergeben.

2. Plausibilisierung, Ersatzwertbildung und Archivierung von Messwerten, die für den Netz-
betreiber Abrechnungsrelevanz besitzen, insbesondere im Hinblick auf Netzentgeltabrech-
nung, Mehr-/ Mindermengenabrechnung und Bilanzkreisabrechnung, sind Aufgabe des Netz-
betreibers. Der Messdienstleister wird ihn hierzu durch Bereitstellung etwa erforderlicher Zu-
satzangaben unterstützen, soweit dies nicht vorrangig Aufgabe des (nicht mit dem Messstel-
lenbetreiber identischen) Messstellenbetreibers ist.

3. Der Netzbetreiber verpflichtet sich zur unverzüglichen Übergabe der für die Realisierung der
Messung erforderlichen Informationen (z.B. zur Tarifierung und zur Turnusablesung) und der
durch ihn vorgegebenen Zählpunktbezeichnung bzw. Messstellenbezeichnung.

4. Führt der Netzbetreiber erforderliche Maßnahmen in seinen Anlagen durch, die erkennbar
Auswirkungen auf die Wirkungsweise der Messstelle (z.B. Ausfall, Störung, Veränderung von
Messwerten) haben können, so ist der Messstellenbetreiber vor Aufnahme der Arbeiten un-
verzüglich zu informieren, soweit dies möglich ist und die Beseitigung einer Störung nicht ver-
zögern würde. Ansonsten ist die Information unverzüglich nachzuholen.

5. Stellt der Netzbetreiber den Verlust, Beschädigungen oder Störungen der Messeinrichtung
fest, so hat er dies dem Messdienstleister unverzüglich mitzuteilen.

6. Der Netzbetreiber ist nicht verpflichtet, Inkassoleistungen für den Messdienstleister zu erbringen.
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§ 7 Datenaustausch und Datenverarbeitung

1. Der Datenaustausch zwischen Netzbetreiber und Messdienstleister erfolgt elektronisch.

2. Die Kontaktdaten für die jeweiligen Ansprechpartner beim Netzbetreiber und Messdienstleister
sind in Textform zusammenzustellen und auszutauschen. Änderungen werden sich die
Vertrags- parteien unverzüglich mitteilen.

3. Die Vertragsparteien werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages
erhobenen, übermittelten oder zugänglich gemachten personenbezogenen Daten vertraulich
behandeln. Dies gilt namentlich hinsichtlich der Beachtung von § 9 EnWG und der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. Die Vertragsparteien sind berechtigt, Verbrauchs-,
Abrechnungs- und Vertragsdaten (insbesondere für die Erfassung, Bilanzierung und Abrech-
nung der Elektrizitäts- bzw. Gaslieferungen sowie der Netznutzung) an Dritte in dem Umfang
weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemäßen technischen und kommerziellen Abwicklung
der jeweiligen Pflichten erforderlich ist. 4Diese Regelungen schließen eine Weitergabe an
Behörden und Gerichte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nicht aus.

§ 8 Haftung

1. Der Messdienstleister haftet für sämtliche Schäden, die beim Netzbetreiber durch die fehler-
hafte, verspätete oder unterlassene Messung verursacht worden sind, nach den allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen und stellt den Netzbetreiber von etwaigen Schadensersatzforde-
rungen Dritter in diesem Zusammenhang frei.

2. Der Netzbetreiber haftet gegenüber dem Messdienstleister für Schäden durch Unterbrechung oder
Unregelmäßigkeiten der Energieversorgung entsprechend den besonderen Haftungsbestimmungen
des § 18 NAV und § 18 NDAV. Die gesetzliche Haftung bleibt im Übrigen unberührt.

§ 9 Vertragslaufzeit und Kündigung

1. Der Rahmenvertrag tritt nach Unterzeichnung in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann
vom Messdienstleister mit einer Frist von drei Monaten auf das Ende eines Kalendermonats
schriftlich gekündigt werden.

2. Dieser Vertrag kann von beiden Parteien fristlos aus wichtigem Grund schriftlich gekündigt
werden, wenn gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz Abmah-
nung schwerwiegend verstoßen wird.

§ 10 Übergangs- und Schlussbestimmungen

1. Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung der jeweils anderen Ver-
tragspartei auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden,
sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des eintretenden Dritten nicht ge-
währleistet ist. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die andere Vertragspartei nicht innerhalb von
sechs Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über die Übertragung der Rechte und Pflichten
schriftlich widerspricht. Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem
Umwandlungsgesetz oder in sonstigen Fällen der rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs
nach § 7 EnWG gehen die Rechte und Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung über.

2. Gibt der Netzbetreiber sein Netz oder ein Teil seines Netzes an einen anderen Netzbetreiber
ab, informiert er den Messdienstleister über die Netzabgabe und die Einzelheiten der Abwick-
lung mit einer Frist von mindestens 3,5 Monaten vor Wirksamwerden der Netzabgabe. Über-
nimmt der Netzbetreiber ein Netzgebiet, werden die Messstellen des Messdienstleisters in
diesem Netzgebiet ab Übernahme des Netzes durch den Netzbetreiber im Rahmen dieses
Vertrages abgewickelt. Der Netzbetreiber informiert den Messdienstleister über die Netz-
übernahme und die Einzelheiten der Abwicklung mit einer Frist von mindestens dreieinhalb
Monaten vor Wirksamwerden der Netzübernahme.
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3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den, so bleibt der Vertrag im Übrigen unberührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bis zum
Inkrafttreten einer regulierungsbehördlich festgelegten Nachfolgefassung die unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmungen durch andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst
nahe kommenden Regelungen zu ersetzen. Zur Schließung von Regelungslückens in die
Vertragsgrundlagen nach § 1 Abs. 1 dieses Vertrages heranzuziehen.

4. Sollten sich sonstige für das Vertragsverhältnis bestimmende Umstände wesentlich ändern
oder gesetzliche oder behördliche Maßnahmen eine Änderung erforderlich machen, haben die
Vertragsparteien den Vertrag bis zum Inkrafttreten einer regulierungsbehördlich festgelegten
Nachfolgefassung unverzüglich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

5. Der Datenaustausch erfolgt bis zum Wirksamwerden einer Festlegung durch die Bundesnetz-
agentur nach den Vorgaben des Netzbetreibers unter Beachtung des § 12 Abs. 1 MessZV.

6. Mit Vertragsbeginn werden bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Vertragsparteien bestehende
Vereinbarungen über die Messung unwirksam.

7. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Gleiches gilt für die Änderung der Schriftformklausel.

__________, den ____________________ Suhl, den_______________________

Messdienstleister Stadtwerke Suhl/ Zella-Mehlis Netz

GmbH

Anlagen

Anlage 1 Technische Mindestanforderungen (Strom Teil 1.1 Gas Teil 1.2)

Anlage 2 Anlage 1 zum Beschluss BK6-09-034 / BK7-09-001 Wechselprozesse

im Messwesen (WiM, Download unter

http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/159722/

publicationFile/8504/WiM_Anlage_1_Wechselprozesse.pdf)

Anlage 3 Ansprechpartner

Anlage 4 Übergangsvereinbarung Datenaustausch
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Anlage 1.1

Technische Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen im Elektrizitätsnetz

1. Allgemeines

Diese Anlage zum Messstellenbetreiberrahmenvertrag regelt die technischen Mindestanforderungen
an Strommesseinrichtungen von Messstellenbetreibern nach § 21 b EnWG. Diese Anlage gilt auch bei
Durchführungen von Umbauten an bestehenden Strommesseinrichtungen durch Betreiber von
Messeinrichtungen nach § 21b EnWG.

Diese Anlage ersetzt nicht die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.

2. Steuereinrichtungen

Ergibt sich eine Tarifierung im Rahmen der Netznutzung, so ist diese Anforderung vom
Messstellenbetreiber zu berücksichtigen.

Bei Anlagen mit unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen sind weitere Anforderungen
umzusetzen.

3. Messtechnische Anforderungen

Es gelten die Anforderungen gemäß VDN-Richtlinie „MeteringCode 2006“. Messeinrichtungen sind
so zu dimensionieren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist.

Zählerplätze für Elektrizitätszähleranlagen haben der DIN 43870 „Zählerplätze“ sowie den für das
Netzgebiet des Netzbetreibers geltenden Technischen Anschlussbedingungen (TAB 2000 VDEW
Landesgruppe Thüringen einschließlich der Erläuterungen) in der jeweils gültigen Fassung zu
entsprechen.

Bei der Dimensionierung sind die Größe des leistungsbegrenzenden Sicherungselements (z. B. SH-
Schalter), sowie zusätzlich bei Messeinrichtungen mit Wandleranschluss die externe Bürde, sowie der
Spannungsfall des Messkreises zu berücksichtigen.

Bei Direktmessungen bis 63 A beträgt der Nennstrom des Zählers höchstens 10 A, darüber
höchstens 20 A. Bei Wandlern sind mindestens die Leistungsstufen 250 A, 500 A, 1.000 A
(Niederspannung) und 25 A, 50 A, 100 A, 200 A, 300 A (Mittelspannung) zu berücksichtigen.

Die Dimensionierung von Messeinrichtungen in Mittelspannung ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

4. Anforderungen an Betriebsmittel im Netz

Es gelten die Anforderungen der TAB 2007 und die Erläuterungen zur TAB.

Kurzschlussfestigkeit

Betriebsmittel im öffentlichen Netz dürfen keine unzulässigen Rückwirkungen auf andere
Anschlussnehmer verursachen. In nicht selektiv abgesicherten Netzteilen dürfen nur Betriebsmittel
verwendet werden, die den technischen Anforderungen des Netzbetreibers entsprechen und von ihm
freigegeben sind.



Anlage 1.1 (Strom) zum MSRV

SWSZ MSRV 01/2009 2/4

Folgende Werte sind einzuhalten:

Niederspannungs-Stromwandler:

Thermischer Kurzzeitstrom Ith: 60*IN
Bemessungs-Stoßstrom I(dyn): 100 kA

Grenzwerte für Übertemperatur: Isolierklasse E (75K)

Mittelspannungs-Stromwandler:

Thermischer Kurzzeitstrom Ith: 100*IN mind. 16 kA

Bemessungs-Stoßstrom I(dyn): 2,5*Ith
Grenzwerte für Übertemperatur: Isolierklasse E (75K)

Mittelspannungs-Spannungswandler:

Bemessungs-Spannungsfaktor: 1,9*UN (8h)

1,2*UN (dauernd)

Sollen Wandler eingesetzt werden, die nicht diesen Anforderungen genügen oder vom
Netzbetreiber nicht freigegeben sind, rüstet der Netzbetreiber auf Kosten des Messstellenbetreibers
Übergabeschalter nach, welche zwischen der Messung und dem Entnahmepunkt installiert werden,
die im Störungsfall eine selektive Trennung der Anlagenteile des Anschlussnehmers sicherstellen.

5. Liste der zugelassenen Messeinrichtungen

Zugelassen sind Ferraris- Wechsel- und Drehstromzähler. Eine Tarifumschaltung muss vom
Messstellenbetreiber über Schaltuhren sichergestellt werden.
Für Lastgangmessungen sind VDEW-Lastenheftzähler, vorzugsweise ELSTER A1500 und
ISKRA MT 851, zu verwenden und die Auslesung sollte über einen Festnetzanschluss
ermöglicht werden. Alternativ sind GSM-Modems im D1 oder D2 Netz möglich. Zu
abweichenden Messeinrichtungen sind im Vorfeld gesonderte Vereinbarungen zwischen
Messstellenbetreiber und Netzbetreiber abzuschließen.

6. Technische Mindestanforderungen an die Messeinrichtung

6.1 Lastprofilmesseinrichtungen (Kunden mit Arbeitszählern)

6.1.1 Die Messgeräte müssen eine Zulassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB) aufweisen.

6.1.2 Der Messstellenbetreiber sichert dem Netzbetreiber die Eichgültigkeit der eingesetzten
Messgeräte zu.

6.1.3 Nach Umsetzung der Europäischen Messgeräterichtlinie MID in nationales Recht
müssen die Messgeräte den entsprechenden Modulen genügen. Auf Anforderung ist
dem Netzbetreiber eine Herstellerkonformitätserklärung vorzulegen.

6.1.4 Der Messstellenbetreiber hat den Einbau der Messeinrichtung gemäß den technischen
Anschlussbedingungen (TAB) des Netzbetreibers zu erbringen.
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6.1.5 Über den Einbau ist ein technisches Einbauprotokoll zu erstellen. In diesem ist zu
vermerken:

o der Zählertyp

o die Eichgültigkeitsdauer / letztes Jahr der Eichung

o der/die Einbaustände und eventuellen Zusatzeinrichtungen (Messwandler,
Tarifschaltgeräte, etc.)

o Eigentumsvermerk (inkl. Eigentumsnummer)

6.1.6 Standardzähler Auszug Spezifikation

3x230/400 V, 10(60) A, Kl 2.0, 6/1 (VK/NK) (Ferraris Zähler)

3x230/400 V, 5(100) A, Kl 2.0, 6/1 (VK/NK) (elektr. Zähler)

3x230/400 V, 5 A, Kl 2.0, VK/NK

6.2 Lastgangmesseinrichtungen

Im Folgenden werden Empfehlungen für die technische Auslegung der eingesetzten Gerätetechnik
definiert.

Anforderung an den Messsatz

Für Anlagen > 100.000 kWh/a wird der Funktionsumfang „Lastgangmesseinrichtung
“

gefordert.
Als Mindestanforderungen gelten die Festlegungen in der VDN-Richtlinie „MeteringCode 2006

“
.

Empfohlene Auslegung:

Gerät Spannung / Leistung Gruppierung Klasse

Spannungs-
wandler:

Mittelspannung Klasse 0,2; 15 VA

Stromwandler: Mittelspannung

Niederspannung

 50 A

> 50 A

Klasse 0,5S, FS5, 10 VA

Klasse 0,2S, FS5, 10 VA

Klasse 0,5S, 5 VA

Anforderung an die Kommunikationseinrichtungen

Zur Sicherstellung eines reibungslosen und kostengünstigen Datenaustausches mit dem Netzbetreiber
sind die verwendeten Geräte und die Parametrierungen vor Inbetriebnahme der Anlage abzustimmen,
um die Kompatibilität mit dem Zählerfernablesungssystem des Netzbetreibers zu gewährleisten.
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Soll das Modem durch den Netzbetreiber gestellt werden, ist bevorzugt GSM-Technik einzusetzen,
alternativ kann auch ein analoger durchwahlfähiger Festnetzanschluss eingesetzt werden. Dieser ist
seitens des Anlagenbetreibers bereitzustellen.

Gerät Vorzugstypen
Lastgangzähler A1500

MT851
Wandler
Kommunikationseinrichtungen Analog oder GSM
Lastgangspeicher P2
Tarifgerät
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Anlage 1.2 (Gas) zum MSRV

Anlage 1.2

Technische Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen im Gasnetz

1 Geltungsbereich

Diese Anlage zum Messstellenbetreibervertrag regelt die technischen Mindestanforderungen an
Gasmesseinrichtungen von Messstellenbetreibern nach § 21b EnWG in Ergänzung zur EN 1776 und zu den
DVGW Arbeitsblättern G 488 und G 492. Diese Anlage gilt auch bei Durchführung von Umbauten an
bestehenden Gasmesseinrichtungen durch Betreiber von Messeinrichtungen nach § 21 b EnWG. Diese
Anlage gilt auch für Gasmesseinrichtungen im Anwendungsbereich des DVGW Arbeitsblattes G 600. Diese
Anlage ersetzt nicht die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.

Weitergehende technische Einrichtungen, wie z.B. die Absperrbarkeit der Gas-Messeinrichtung, die Druck-
/Mengenregelung oder die Druckabsicherung sind nicht Bestandteil dieser Mindestanforderungen und werden in
den technischen Anschlussbedingungen geregelt.

2 Messtechnische Anforderungen

2.1 Grundsätzliche Anforderungen

Bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb der Messstelle sind neben den einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften, den Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik die technischen Anforderungen
dieser Anlage zu beachten. Vom Netzbetreiber veröffentlichte weitergehende Anforderungen sind zu
berücksichtigen. Der Messstellenbetreiber stellt sicher, dass dem Netzbetreiber an der Messstelle alle
Voraussetzungen zur Messung der abrechnungsrelevanten Größen dauerhaft und sicher zu Verfügung stehen.

Sofern nichts anderes geregelt, ist der Netzbetreiber grundsätzlich für das erforderliche Regelgerät und dessen
Betrieb verantwortlich. Der Messdruck wird, sofern nichts anderes vereinbart, durch den Netzbetreiber
vorgegeben.

2.2 Spezielle Anforderungen

Der Aufstellungsort der Messeinrichtung muss zugänglich, belüftet, beleuchtet, witterungsgeschützt und trocken
sein. Bei Aufstellung im Freien sind die Anforderungen durch gleichwertige Maßnahmen zu erfüllen (z. B.
Schutzarten durch Gehäuse). Die Einhaltung der zulässigen Umgebungs- und Betriebstemperaturbereiche der
Messeinrichtungen (insbesondere bei Messanlagen mit elektronischen Messgeräten in Schrankanlagen) und
sonstigen Anforderungen an den Aufstellungsort ist sicherzustellen. Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die
gemäß Herstellerangaben den Anforderungen des Aufstellungsortes genügen.

Die erforderlichen Wand- und Montageabstände (z.B. für Zählerwechsel) sind einzuhalten. In entsprechenden
Einbausituationen ist zusätzlich ein Umfahr- und Abreißschutz zur Sicherung gegen Beschädigungen
sicherzustellen. In Gebäuden mit wohnähnlicher Nutzung ist der Schallschutz besonders zu beachten
(Raumschall-, Körperschallübertragung bei Trennwänden).
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Die Messeinrichtung ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach Vorgabe des
Netzbetreibers gegen unberechtigte Energieentnahme und Manipulationsversuche zu schützen (z.B. durch
Plombierung, passiven Manipulationsschutz, Türschloss).

Weitere Anforderungen wie die Rückwirkungsfreiheit der Messeinrichtung auf die Gesamtanlage, die
Forderungen des Explosionsschutzes, des Potenzialausgleiches u.a. sind zu beachten.

3 Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen

Bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der Messeinrichtungen sind neben den einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften, den Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik die technischen
Anforderungen dieser Anlage zu beachten. Die folgenden Abschnitte der Anlage ergänzen die DVGW
Arbeitsblätter G 488, G 492 und die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.

3.1 Allgemeines

Die Gas-Messeinrichtung muss für den Abnahmefall geeignet sein und entsprechend betrieben werden. Die
Gas-Messeinrichtung ist in Abhängigkeit vom minimalen und maximalen Durchfluss im Betriebszustand
gemäß Netzanschlussvertrag sowie unter Berücksichtigung der Änderung der Gasbeschaffenheit und des
Abnahmeverhaltens des Letztverbrauchers auszurüsten. Die Messgeräte müssen dem im Betrieb maximal
möglichen Druck (MOP) standhalten. Die Eignung ist nachzuweisen.

Bei Einbauten entsprechend DVGW G 600 (Installation in Wohnhäusern oder vergleichbaren Gebäuden) ist die
erhöhte thermische Belastbarkeit des Gaszählers und des Zubehörs (z.B. Dichtungen) sicherzustellen. Die
Gestaltung der Gasmesseinrichtung sollte nach Tabelle 1 erfolgen.

Tabelle 1 - Richtwerte zu den Auslegekriterien

Auslegungskapazität Q

(unter Normbedingungen)

in m
³
/h

Aufbau der Messeinrichtung

< 10.000 Einfachmessung

 10.000 Vergleichsmesseinrichtung

Bei Vergleichsmessungen sind alle Gaszähler mit gleichwertigen Mengenumwertern auszurüsten.

Die Gastemperatur am Gaszähler sollte im Bereich von +5°bis +40°C liegen.

Bei Dauerreihenschaltung sollten zwei verschiedene Messgerätearten nach Tabelle 2 eingesetzt werden. Bei
Einsatz der Gaszähler in Dauerreihenschaltung ist der für die Abrechnung vorgesehene Gaszähler eindeutig
festzulegen. Durch eine Dauerreihenschaltung sollen die Messergebnisse ständig verglichen werden können.

3.2 Gaszähler

Die Auswahl des geeigneten Gaszählers hat nach Tabelle 2 zu erfolgen. Die Druckstufe ist entsprechend den
Betriebsbedingungen auszuwählen und mit dem Netzbetreiber und dem Betreiber der Gas-Messanlage
abzustimmen. Standarddruckstufe ist DP 16 bar (Ausnahme BGZ: DP 0,1 bar). Zur Inbetriebnahme sind dem
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Netzbetreiber Kopien der erforderlichen Prüfzeugnisse über die durchgeführten Druck- und
Festigkeitsprüfungen nach DIN EN 10204 - 3.1 zu übergeben (Ausnahme BGZ: DP 0,1 bar).

Tabelle 2 - Richtwerte zur Gaszählerauswahl für neue Gas-Messanlagen
M e s s g e r ä t B a u g r ö ß e n M e s s b e r e i c h

Balgengaszähler (BGZ)  G 100  1:160

Drehkolbengaszähler (DKZ) G 16 bis G 40  1:50

Drehkolbengaszähler (DKZ) G 65 bis G 1000  1:100

Turbinenradgaszähler (TRZ)  G 65  1:20

Turbinenradgaszähler (TRZ) G 65 bis G 1000  1:20

Wirbelgaszähler (WBZ)  G 65  1:20

Ultraschallgaszähler (USZ) G 100  1:20

Bei der Messgeräteauswahl ist die notwendige Versorgungssicherheit zu beachten. In
Einzelfällen kann dies zu Abweichungen von Tabelle 2 führen.

3.2.1 Balgengaszähler

Alle eingesetzten Balgengaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften, der
DIN EN 1359, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen. In Ergänzung
zur DIN EN 1359 gilt für alle Balgengaszähler:

Die Balgengaszähler sind in Anschlussausführung und Nennweite entsprechend den Vorgaben des
Netzbetreibers einzubauen.

3.2.2 Drehkolbengaszähler

Alle eingesetzten Drehkolbengaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften, der
DIN EN 12480, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen. Alle
Drehkolbengaszähler müssen über eine Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen.

In Ergänzung zur DIN EN 12480 gilt für alle Drehkolbengaszähler:

Die Drehkolbengaszähler sind in Anschlussausführung und Nennweite entsprechend den Vorgaben des
Netzbetreibers einzubauen.

Beim Werkstoff für die Gehäuse der Drehkolbengaszähler ist DIN 30690-1 zu beachten.

Als Fehlergrenzen bei der Eichung werden die Hälfte der Eichfehlergrenzen empfohlen.

Es werden zwei separate Impulsgeber im Zählwerkskopf mit Reedgeber (NF) sowie einem Encoderzählwerk
empfohlen.

Die Drehkolbengaszähler sind mit zwei im Gehäuse integrierten Tauchhülsen vorzusehen. Die Eichung hat mit
den Tauchhülsen zu erfolgen.

3.2.3 Turbinenradgaszähler

Alle eingesetzten Turbinenradgaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften, der
DIN EN 12261, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen. Alle Zähler
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müssen über eine Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen.

In Ergänzung zur DIN EN 12261 gilt für alle Turbinenradgaszähler:

Beim Einsatz von Turbinenradgaszählern sind die Anforderungen der Technischen Richtlinie PTB G 13 zu
beachten.

Als Gesamtlänge der Turbinenradgaszähler zwischen Ein- und Auslaufanschlüssen, ohne die erforderlichen
Ein- und Auslaufstrecken, gilt verbindlich 3 DN.

Die Turbinenradgaszähler sind grundsätzlich für die Einbaulage horizontaler Durchfluss, universell einstellbar
nach links oder rechts, vorzusehen. In Ausnahmefällen ist die vertikale Einbaulage mit Durchfluss von oben
nach unten möglich.

Bezüglich der Gehäusewerkstoffe sind die Anforderungen der DIN 30690-1 sind zu beachten.
Die Turbinenradgaszähler sind für den Einsatz bis zu einem Betriebsüberdruck von 4 bar einer
Niederdruckeichung zu unterziehen. Als Fehlergrenzen bei der Eichung werden die Hälfte der
Eichfehlergrenzen empfohlen.

Ab einem Betriebsüberdruck von 4 bar ist der Einsatz von Turbinenradgaszählern nur mit einer
Hochdruckprüfung nach PTB-Prüfregeln Bd. 30 zulässig. Die Hochdruckprüfung ist beim vom Netzbetreiber
vorgegebenen Prüfdruck auf einem Prüfstand, welcher dem deutsch-niederländischen Bezugsniveau
angeglichen ist, vorzunehmen. Prüfstand und Termin sind so frühzeitig bekannt zu geben, dass ein Beauftragter
des Netzbetreibers auf dessen Kosten an der Hochdruckprüfung teilnehmen kann. Die Justage des Zählers
erfolgt einvernehmlich. Das Protokoll der HD-Prüfung ist mitzuliefern. Der HD-Messbereich ist mit dem
Netzbetreiber abzustimmen. Diese Regelungen gelten für Nacheichungen entsprechend. Als Fehlergrenzen bei
der Hochdruckeichung werden die Hälfte der Eichfehlergrenzen empfohlen. Es sind Turbinenradgaszähler mit 2
x separaten Impulsgebern im Zählwerkskopf mit Reedgeber (NF) sowie vorzugsweise mit 1 x Schaufelradabgriff
mit induktiven Impulsgeber (HF) und 1 x Referenzabgriff mit induktiven Impulsgeber (HF) sowie
Encoderzählwerk einzusetzen.

3.2.4 Wirbelgaszähler

Alle eingesetzten Wirbelgaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen.
Alle Zähler müssen über eine Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen.

In Ergänzung zu den allgemeinen Regeln gilt für alle Wirbelgaszähler:

Beim Einsatz von Wirbelgaszählern sind die Anforderungen der PTB hinsichtlich der Einlaufstrecke von 20xD
mit integriertem Röhrengleichrichter und der Auslaufstrecke von 5xD zu beachten.

Als Gesamtlänge der Wirbelgaszähler zwischen Ein- und Auslaufanschlüssen, ohne die erforderlichen Ein- und
Auslaufstrecken, gilt verbindlich 3 DN.

Die Wirbelgaszähler sind grundsätzlich für die Einbaulage horizontaler Durchfluss, universell einstellbar nach
links oder rechts, vorzusehen. In Ausnahmefällen ist die vertikale Einbaulage mit Durchfluss von oben nach
unten möglich.

Bezüglich der Gehäusewerkstoffe sind die Anforderungen der DIN 30690-1 sind zu beachten.

Für die Prüfungen, Eichungen und Fehlergrenzen gelten die Ausführungen für Turbinenradgaszähler
entsprechend.

Es sind Wirbelgaszähler mit mindestens einem Doppel-Impulsgeber und Impulsüberwachung einzusetzen.

3.2.5 Ultraschallgaszähler

Alle eingesetzten Ultraschallgaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen.

Alle Zähler müssen über eine Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen. In
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Ergänzung zu den allgemeinen Regeln gilt für alle Ultraschallgaszähler:

Beim Einsatz von Ultraschallgaszählern sind die Anforderungen der PTB hinsichtlich der Ein- und
Auslaufstrecken zu beachten.

Die Ultraschallgaszähler sind grundsätzlich für die Einbaulage horizontaler Durchfluss, universell einstellbar
nach links oder rechts, vorzusehen. In Ausnahmefällen ist die vertikale Einbaulage mit Durchfluss von oben
nach unten möglich.

Bezüglich der Gehäusewerkstoffe sind die Anforderungen der DIN 30690-1 sind zu beachten.

Für die Prüfungen, Eichungen und Fehlergrenzen gelten die Ausführungen für Turbinenradgaszähler
entsprechend.

3.3 Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen

Ab einem Messdruck von 50 mbar ist der Einsatz von Mengenumwertern zu prüfen.

Alle eingesetzten elektronischen Mengenumwerter mit integriertem Datenspeicher und alle Zusatzeinrichtungen
zum Einsatz in Messanlagen für Erdgas müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften,
der DIN EN 12405, den anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen. Bei Messeinrichtungen
an Transportnetzen ist in Abstimmung mit dem Netzbetreiber der DSfG-Standard einzusetzen.

Als Fehlergrenzen bei der Eichung werden die Hälfte der Eichfehlergrenzen empfohlen.

Die Anforderungen der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) zum Einbau von Leistungs- bzw.
Lastgangmessungen sind zu beachten.

In Ergänzung zur DIN EN 12405 gilt für elektronische Mengenumwerter:

Die Mengenumwerter haben aus einem Rechner und je einem Messumformer für Druck und Temperatur zu
bestehen. Die Umwertung hat als Funktion von Druck, Temperatur und der Abweichung vom idealen Gasgesetz
zu erfolgen (Zustandsmengenumwertung). Bei der Auswahl des K-Zahl-Berechnungsverfahrens sind die aus
der Gasbeschaffenheit resultierenden Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes G 486 zu beachten. Dies kann
entweder durch fest eingestellte K-Zahlen oder durch die Berechung der K-Zahl im Mengenumwerter
geschehen.

Wird die K-Zahl berechnet, erfolgt dies anhand der Gasbeschaffenheit mit einer geeigneten Gleichung als
Funktion von Druck und Temperatur. Die zur Berechnung der K-Zahl benötigten Werte der Gasbeschaffenheit
müssen für Brenngase der 1. und 2. Familie nach DIN EN 437 programmierbar sein oder als Live-Daten über
ein geeignetes Datenprotokoll (z.B. DSfG) zur Verfügung gestellt werden können.

Der Druckmessumformer ist als Absolutdruckaufnehmer auszuführen.

Der Messbereich der Gastemperatur ist von -10 °C bis +60 °C vorzusehen, die Hersteller-Angaben sind zu
beachten.

Die Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen müssen bei Erfordernis für den Einsatz in der für den
Aufstellungsraum ausgewiesenen Ex-Zone zugelassen sein. Die notwendige Zulassung nach ATEX ist
bereitzustellen.

Die Datenspeicher müssen über eine Bauartzulassung als Höchstbelastungsanzeigegerät für Stunden- und
Tagesmaximum bzw. als echtzeitbezogener Lastgang- bzw. Zählerstandsgangspeicher verfügen.

Die Speichertiefe bei stündlicher Speicherung muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die
Zählerstände sollten setzbar sein. Bei Modemeinsatz ist die Zeitsynchronisation des Datenspeichers durch
geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Die Eichung der Datenspeicher hat als echtzeitbezogener Lastgang-
bzw. Zählerstandsgangspeicher zu erfolgen.

Zur Inbetriebnahme sind Datenblatt, Betriebsanleitung, Bauartzulassung der PTB mit Plombenplänen und die
zur Geräteauslesung erforderliche Software bereitzustellen.

Die Mengenumwerter bzw. Zusatzeinrichtungen müssen über mindestens eine der nachstehenden
Schnittstellen verfügen:

 optische Schnittstelle nach IEC 1107

 RS 232 / 485 Kommunikationsschnittstelle für den Modem-Anschluss (wahlweise analog, ISDN, GSM
oder GPRS)
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- DSfG- Schnittstelle entsprechend DVGW G 485

 MDE-kompatibel

Je nach Einsatz der Geräte ist es notwendig, dass die Daten mit verschiedenen Abrufsystemen abrufbar sind.
Die Übertragungsprotokolle sind dazu offen zulegen. Zur Erfassung der Lastgänge ist ein Tarifgerät,
vorzugsweise MRG 910 oder MRG 905 vorzusehen. Für abweichende Lastgangerfassung sind im Vorfeld
gesonderte Vereinbarungen zwischen Messstellenbetreiber und Netzbetreiber abzuschließen.

3.4 Gasbeschaffenheitsmessungen

Wenn der Einbau einer Gasbeschaffenheitsmessung an der Messstelle erforderlich ist, sind die Anforderungen
des Netzbetreibers zu berücksichtigen.
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4 Bezugsdokumente

EnWG

GasNZV

DIN EN 437

DIN EN 1359

DIN EN 1776

DIN EN 10204

DIN EN 12261

DIN EN 12405

DIN EN 12480

DIN 30690-1

PTB TR G 13

PTB-Prüfregel

DVGW G 485

DVGW G 486

DVGW G 488

DVGW G 492

DVGW G 600

DVGW G 685

Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005

Gasnetzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005

Prüfgase – Prüfdrücke - Gerätekategorien

Gaszähler; Balgengaszähler

Erdgasmessanlagen - Funktionale Anforderungen

Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen

Gaszähler; Turbinenradgaszähler

Gaszähler; Elektronische Zustands-Mengenumwerter

Gaszähler; Drehkolbengaszähler

Bauteile in Anlagen der Gasversorgung

Einbau und Betrieb von Turbinenradgaszählern Bd.30,

Hochdruckprüfung von Gaszählern Digitale Schnittstelle für

Gasmessgeräte (DSfG) Realgasfaktoren und

Kompressibilitätszahlen von Erdgasen;

Berechnung und Anwendung

Anlagen für die Gasbeschaffenheitsmessung – Planung, Errichtung und
Betrieb

Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 100 bar;

Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und

Instandhaltung

Technische Regeln für Gas-Installationen, DVGW-TRGI 1986/1996

Gasabrechnung
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Information über Ansprechpartner zur Umsetzung der An- und Abmeldungen für Kunden des
Messstellenbetreibers im Netzgebiet der Stadtwerke Suhl /Zella-Mehlis Netz GmbH

Anschrift und Ansprechstellen des Netzbetreibers

Postanschrift

Stadtwerke Suhl/ Zella-
Mehlis Netz GmbH
Fröhliche-Mann-Straße 2
98528 Suhl

Netzbetrieb:

Ansprech-
partner:

Vertrag: An-/Abmeldungen:
Edifact-Datenaustausch

Name:
Telefon:
e-mail:

Funktion:

Name:
Telefon:
e-mail:

Funktion:

Fax:

Herr Brand
03 681/ 495 1717

Frau Schneider
03 681/4951757 MSB

michael.brand@swsz-netz.de
andrea.schneider@swsz-
netz.de

edi-msb@swsz-netz.de

netznutzung@swsz-netz.de
netznutzung@swsz.-
netz.de

Netznutzungsmanagement

Herr Arnold
03 681/ 4951730

Herr Eberwein
03 681/ 4951869 MDL

dirk.arnold@swsz.de Thomas.eberwein@swsz.de edi-mdl@swsz-netz.de

Meister Elt

03 681/ 4951872

Meister Gas

03 681/ 4951872 Allgemeine Anfragen

netznutzung@swsz-netz.de

VDEW 9900930000008 DVGW-Nummer 9870079000005
Codenummer:
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Information über Ansprechpartner zur Umsetzung der An- und Abmeldungen für Kunden des
Messstellenbetreibers im Netzgebiet der Stadtwerke Suhl /Zella-Mehlis Netz GmbH

Anschrift und Ansprechstellen des Messstellenbetreibers

Postanschrift: Rechnungsanschrift:

Ansprechpartner: Vertrag: An-/Abmeldungen: Datenmanagement &
Marktkommunikation

Name:

Funktion:

Telefon:

Fax:

e-Mail:

Sekretariat:

VDEW
Codenummer:

DVGW
Codenumnmer:



Anlage 4: Übergangsvereinbarung Datenaustausch

I) Formate
Der Datenaustausch erfolgt vorerst im csv-Format oder angepassten edifact-Formaten. Entspre-
chend Festlegung der Bundesnetzagentur gelten ab 01.10.2011 die entsprechenden Formate.

II) Zuordnung der Formate zu den Inhalten

• Absender (Angabe Messstellenbetreiber neu (MSBN) bzw. Messdienstleister neu (MDLN) „Na-
me“)

• Empfänger (Angabe Netzbetreiber)

• Dritter Beteiligter

• Kategorie (Anmeldung, Beendigung)

• Formatversion (Angabe Nachrichtenformat durch Netzbetreiber)

• Identifikationsnummer MSBN/MDLN

• Referenznummer

• Name (Anschlussnutzer)

• Vorname / Firmenzusatz Anschlussnutzer (Anschlussnutzer)

• Straße (Anschlussnutzer)

• Hausnummer (Anschlussnutzer)

• PLZ (Anschlussnutzer)

• Ort (Anschlussnutzer)

• Ortsteil (optional) (Anschlussnutzer)

• Name (Entnahmestelle/Messstelle)

• Vorname (Entnahmestelle/Messstelle)

• Straße (Entnahmestelle/Messstelle)

• Hausnummer (Entnahmestelle/Messstelle)

• PLZ (Entnahmestelle/Messstelle)

• Ort (Entnahmestelle/Messstelle)

• Ortsteil optional (Entnahmestelle/Messstelle)

• Durchführung Messstellenbetrieb: ja/nein

• Durchführung Messung: ja/nein

• Zählpunktbezeichnung (Vorgabe durch Netzbetreiber)

• Zähleridentifikationsnummer (Vorgabe durch MSBN)

• Antwort (Zustimmung / Ablehnung / Ablehnungsgrund)

Informationen zum Messstellenbetrieb:

• Identifikationsnummer MSBA (bisheriger Messstellenbetreiber)

• Name MSBA (bisheriger Messstellenbetreiber)

• Hinweis zur Messstelle (Spezifikation der Örtlichkeit)

• Messgeräteplatzstandort (optional)

• Übernahme der Messeinrichtung: ja/nein

• Durchführung Ausbau: MSBA/MSBN

• Beginn Termin zum (Einbaudatum)

• Ende Termin zum (Ausbaudatum)

• Elektronisch abgelesen:ja/nein

• Änderung Termin zum (Turnuswechseldatum)

• Transaktionsgrund (Einbau Messgerät, Ausbau Messgerät, Einbau Neuanlage Messgerät, Tur-
nuswechsel Messgerät)

• Sparte (Elektrizität, Gas)

• Gerät (Zähler, Mengenumwerter, Messwandler, Zusatzeinrichtung, Kommunikationseinrichtung,
Steuereinrichtung)



• Zähler-/Geräteart (Wechselstromzähler, Drehstromzähler, Lastgangzähler, Drehkolbengaszäh-
ler, Balgengaszähler, Turbinenradgaszähler, Zustandsmengenumwerter, Temperaturmengen-
umwerter, Dichtemengenumwerter, Spannungswandler, Stromwandler)

• OBIS-Kennzahlen (Art der Messwerte)

• Gerätewechsel Messstelle (z. B. Wechselstrom- auf Drehstromzähler)

• Wechsel des Zählverfahrens (Wechsel des Zählverfahrens erlaubt, Wechsel des Zählverfahrens
nicht erlaubt, Wechsel des Zählverfahrens gefordert)

• Spannungsebene Messung (Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung, Niederspan-
nung, Hochspannnung Trafoklemme, Mittelspannung Trafoklemme) bzw. Druckstufe Messung
(Niederdruck, erhöhter Niederdruck, Mitteldruck, Hochdruck)

• Elektrizitätszähler
Einbauzählerstand Tarif 1
Ausbauzählerstand Tarif 1
Einbauzählerstand Tarif 2 (wenn vorhanden)
Ausbauzählerstand Tarif 2 (wenn vorhanden)
Zählwerksmaßeinheit Elektrizitätszähler
Vorkommastellen, Nachkommastellen Elektrizitätszähler
Technische Angaben Elektrizitätszähler (Nenngrößen)
Impulswertigkeit Elektrizitätszähler

• Messwandler
Abrechnungsfaktor (Wandlerfaktoren)
Technische Angaben Messwandler (Nenngrößen)

• Gaszähler
Einbauzählerstand
Ausbauzählerstand
Zählwerksmaßeinheit Gaszähler
Vorkommastellen, Nachkommastellen Gaszähler
Technische Angaben Gaszähler (Nenngrößen)
Impulswertigkeit Gaszähler

• Mengenumwerter
Zählwerksmaßeinheit Mengenumwerter
Vorkommastellen, Nachkommastellen Mengenumwerter
Technische Angaben Mengenumwerter (Nenngrößen)
Impulswertigkeit Mengenumwerter

• Zusatzeinrichtungen
Zählwerksmaßeinheit Zusatzeinrichtung
Vorkommastellen, Nachkommastellen Zusatzeinrichtung
Technische Angaben Zusatzeinrichtungen (Nenngrößen)

• Kommunikationseinrichtung
Modemart (analog, ISDN, GSM/GPRS)
Telefonnummer
Zugangsdaten (z. B. Übertragungsprotokoll, Passwort, Baudrate …)

• Steuereinrichtungen (z. B. Rundsteuereinrichtung zur Tarifumschaltung und lastabhängigen
Steuerung)
Technische Angaben Steuereinrichtungen (Nenngrößen)

Informationen zur Messung:

• Identifikationsnummer MDLA (bisheriger Messdienstleister)

• Name MDLA (bisheriger Messdienstleister)

• Beginn Messung

• Ende Messung

• Ableseart (z.B. Selbstablesung oder anderes)


